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entfprecbenben Stabatt.

ben 36. 3uni 1897.

(ÇjtûciiCicfi tfl Jtur berjeitige, ber fein
fonbern eigener Arbeit uerbanftt.

nfdjt bem föfücfte,

SijjmEijerifiljfr (ßmcrtomiit.

S)o§ SßrotofoH ber 3af)re8»
berfommlung in Sujern bom
13. b. Sft., baS in biefer unb ber

näc&ftett Stummer erfd^etnen fottte,
mufj um ad)t Sage öerfdjoben
merben, meil mir in Ijeutffler
Stummer bie wichtige Sotfdjaft

be§ ©eWerbeberein« an bie SöunbeSberfammlung in 23ern über
bie firaitïett! unb llnfallöerfid&erung in ex-
tenso bringen, bie ja audj ben Hauptinhalt genannter
Sereinêberbanblungen enthält.

®ct ©rfjtoeiserifdje ©cttjcïbcôcrcitt
an bie

Ijojie gimköüfrfaratnlutig ber filjufijer. tëiôgenolÏEnfiIjaft.

hochgeehrte §erren National» unb ©tänberätel
2Btr beehren uns, 3hnen nadjfiehenbe äöefcfjlüffeberSabreS»

berfam ntlung beb ©djWeiger. ©ewerb ebereinS bom
13. 3uli 1897 in Su3ern, Welche fie nach einem bortrefflichen
Steferate beb §rn. Stationalrat 2ßilb unb nach cinläfjlicher ®is»
fuffion gefafjt hat, gur Kenntnis 3U bringen:

®ie gahreSberfammlung beS ©chtoeigerifchen ©ewerbebereinS in
Su3ern anertennt bie bon ber nationalrätlichen Kommiffion borge»
nommenen SBerbefferungen an ben ©efcbcSentWürfen betr. Siran ten»
unb llnfallberficherung, namentlich infotoeit bamit etwelche ©ntlaftung
ber Arbeitgeber an ben ipräraienleiftungen für bie llnfallberficherung
bewirft wirb, unb fpridht ihre pringipieHe Quftimmung gu ben @nt»
Würfen aus, unter geftljaltung an folgenben SBünfchen:

1. 2Bir erachten amh bie nunmehr borgefehenc Verteilung ber
IjMmienlaffen alb ein 3U grofjeS unb unerfchwinglicheg Opfer für
biele hanbwerfbmeifter unb Kleingewerbetreibenbe, unb namentlich
für biejenigen, welche bisher ben §aftpf(ichtgefehen nicht unterteilt
waren.

®er ©djweper. ©eWerbeberein erwartet bebhalb mit aller 3t»
»erficht bon ber VunbeSberfammlung, bah fie noch Sftittei unb SBege
finben Werbe, um eine erhebliche Atefjrentlaftung für bab
Kleingewerbe 3U ergtelen unb fo bab grofje VerfiçherungSWert
3U einer wirtlichen SBohUIjat, nicht bloh für bie Klaffe ber
Sohnarbeiter unö Vebienfteten, fonbern für alle öfonomifcf)
Schwachen 3U gehalten.

gür bie ©efamtpramienleiftung Wirb folgenbeb Verhältnis bor»
gefhlagen: Vunb 35 pßt., Arbeitgeber 35 pSt., Arbeiter 30 p©t.

2. ®er ©chmei3er. ©eWerbeberein muh auch fernerhin baran
feftfjatten, bah bem beitragspflichtigen Arbeitgeber bab Stecht, feine
eigene ißerfon bei ber ftaatlidjen Anftalt gegen Unfall ber»
fiebern 3U tonnen, nicht bloh in Aubficht gefteüt (Art. 21),
fonbern in aller gorm gewährleiftet Werbe.

3. gn Säejug auf bie im ©efepe borgefehenen freien Kaffen
(eingefchriebene Kranfentaffen A) wünfchen Wir, bah:

a) bie Kranfenfaffabeiträge nur ?u QWecfen ber Krantenunter»
ftühung berwenbet Werben bürfen;

b) bie Anlage ber ©elber bfnfelben Veftimmungen unterliegt.
Wie fie für bie öffentlichen Kaffen beftehen.

4. ®ic in Artifct 79 beb ©nttourfeS borgefehene Klaffifitation,
fowie bie Vor» unb StüctmärtSberechnungen ber 3U leiftenben Sei»
träge, wie fie fidj im 3«fammenhang mit ber borgefehenen Boraus»
bezahlung ber Beiträge einerfeitS unb ben öftern ©in» unb Aus»
tritten ber Arbeiter anberfeits ergeben Werben, führen in ihrer prat»
tifdjen Anwenbung gans befonberS bei Aftorb» ober ©tücflöhnung
3U Komputationen unb un3Uläffigen SJtihrechnungen. Unfer Verbanb
wünfcht baher bringenb, bah bie in ber genannten Klaffifitation ent»
haltene VelafiungS» unb ©enufjffala in anberer gorm unb unter
Verücffichtigung folgenber ©runbfäbe realifiert werbe:
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Organ für die offiziellen Publikationen des schweiz. Gewerbeoereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je EamStagS und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den S«. Juni 18N7.

Glücklich ist nur derjenige, der sein
sondern eigener Arbeit verdankt.

Glück nicht dem Glücke,

Schweizerischer Gewerbeoerein.

Das Protokoll der Jahres-
Versammlung in Luzern vom
13. d. M., das in dieser und der

nächsten Nummer erscheinen sollte,

muß um acht Tage verschoben

werden, weil wir in heutiger
Nummer die wichtige Botschaft

des Gewerbevereins an die Bundesversammlung in Bern über
die Kranken- und Unfallversicherung in ex-
bsrtso bringen, die ja auch den Hauptinhalt genannter
Vereinsverhandlungen enthält.

Der Schweizerische Gewerbeverein
an die

holze Kundesversammlung der schweizer- Eidgenossenschaft.

Hochgeehrte Herren National- und Ständeräte I

Wir beehren uns, Ihnen nachstehende BeschlüssederJahres-
Versammlung des Schweizer. Gewerbevereins vom
13. Juli 1897 in Luzern, welche sie nach einem vortrefflichen
Referate des Hrn. Nationalrat Wild und nach einläßlicher Dis-
kusston gefaßt hat, zur Kenntnis zu bringen:

Die Jahresversammlung des Schweizerischen Gewerbevereins in
Luzern anerkennt die von der nationalrätlichen Kommission vorge-
nommenen Verbesserungen an den Gesetzesentwürfen betr. Kranken-
und Unfallversicherung, namentlich insoweit damit etwelche Entlastung
der Arbeitgeber an den Prämienleistungen für die Unfallversicherung
bewirkt wird, und spricht ihre prinzipielle Zustimmung zu den Ent-
würfen aus, unter Fcsthaltung an folgenden Wünschen:

1. Wir erachten auch die nunmehr vorgesehene Verteilung der
Prämienlasten als ein zu großes und unerschwingliches Opfer für
viele Handwerksmeister und Kleingewerbetreibende, und namentlich
für diejenigen, welche bisher den Haftpflichtgesetzen nicht unterstellt
waren.

Der Schweizer. Gewerbeverein erwartet deshalb mit aller Zu-
verficht von der Bundesversammlung, daß sie noch Mittel und Wege
finden werde, um eine erhebliche Mehrentlastung für das
Kleingewerbe zu erzielen und so das große Versicherungswerk
zu einer wirklichen Wohlthat, nicht bloß für die Klasse der
Lohnarbeiter und Bediensteten, sondern für alle ökonomisch
Schwachen zu gestalten.

Für die Gesamtprämienleistung wird folgendes Verhältnis vor-
geschlagen: Bund 35 pCt., Arbeitgeber 35 pCt., Arbeiter 30 pCt.

2. Der Schweizer. Gewerbeverein muß auch fernerhin daran
festhalten, daß dem beitragspflichtigen Arbeitgeber das Recht, seine

eigene Person bei der staatlichen Anstalt gegen Unfall ver-
sichern zu können, nicht bloß in Aussicht gestellt (Art. 21),
sondern in aller Form gewährleistet werde.

3. In Bezug auf die im Gesetze vorgesehenen freien Kassen
(eingeschriebene Krankenkassen á) wünschen wir, daß:

a) die Krankenkassabeiträge nur zu Zwecken der Krankenunter-
stützung verwendet werden dürfen;

d) die Anlage der Gelder denselben Bestimmungen unterliegt,
wie sie für die öffentlichen Kassen bestehen.

4. Die in Artikel 79 des Entwurfes vorgesehene Klassifikation,
sowie die Vor- und Riickwärtsberechnungen der zu leistenden Bei-
träge, wie sie sich im Zusammenhang mit der vorgesehenen Voraus-
bezahlung der Beiträge einerseits und den öftern Ein- und Aus-
tritten der Arbeiter anderseits ergeben werden, führen in ihrer prak-
tischen Anwendung ganz besonders bei Akkord- oder Stücklöhnung
zu Komplikationen und unzulässigen Mißrechnungen. Unser Verband
wünscht daher dringend, daß die in der genannten Klassifikation ent-
haltene Belastungs- und Genußskala in anderer Form und unter
Berücksichtigung folgender Grundsätze realisiert werde:
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a) ®er Strbettgeber Bat nur für bie effcftib auSbejafjlten Söhne
feine SSerfidEjerungSquote ju entrichten;

b) bte baljerigen Slbredjnungen erfolgen per ©nbe jeben BlonaiS
auf ©runbtage eineë BaißmeifeS über bie auSbegaljlten Söhne.

o) an ©teile ber int ©nttourf borgefeBenen Storausbcjaljlung
ber BcrficßerungSbeiträge fann ber Slrbeitgeber angehalten
merben, einen Borfdjuß an bie Saffe jn leiften bis pr §öfje
einer genügenben ©icßerbeit.

5. ®er ©efaßrentarif, fotoie ein ®arif über bie §öj)erbelaftung
nah Slrt. 76 ber Sranfenberfidierung als Blapimaltarif, ift fcßon
mäßrenb ber Beratung ber ©efcße ausparbeiten.

hochgeehrte §erren!
SBir glauben, baß biefe mit ©inmut gefaxten SBünfdjc ber Vertreter

beS gefarntcn fchmeijerifchen ©etoerbeftanbès feiner ausführlichen Begrün*
bung bebürfcn. ®er ©ebanfe liegt uns ferne, beut enbltcßen (Setingen beS

BerfidjerungSmerfeS ©cßtoierigfetten entgegengufteHen. SBir fühlen
uns jeboch oerpfttcßtet, biejenigen michtigen Bunfte ber nun in Bc=
ratung fteljenben ©efeßeSenttoiirfe 3ßnen nahe p legen, beren Ber*
befferung ttnS als abfolut nottocnbig erfcheint, toenn bem fcfttoeiger.
ganbmerfer* unb (Semerbeftanb nidjt ftatt ber erhofften Tyrücljte nur
®ornen unb ®iftelit ermachfen foHen. Snbem mir bemüht maren,
uns auf menige berecfitigte Boftutate p befcßranfen, glauben mir
umfomehr auf »ohtmollenbe Berüctfichtigung berfelben rechnen p
bürfen, als ihre ®urchfuhnmg bei gutem SBtüen rnoht möglich fein
follte,

hochgeehrte harren! ©hon am 21. September 1893 unb fo*
bann am 15. September 1896 haben mir ben f). BunbeSbeljörbeit
ntittelft einläßlich begrünbeter ©ingaben bie Botmenbigfeit einer
größeren ©ntlaftung beS SHeingemerbcS auSeinaitber gefegt. ®ie
nationalrätlihe Sommiffton ift, mie mir gerne anerfennen, unferen
Begehren einigermaßen gerecht gemorben, inbem fie benjenigen Sir*
beitgebern, melhe ihren Strbeitern ober ®ienftboten £oft unb 3Bot)=

nttng Oerabfolgen, bttrh bloße Slnredpmtg beS BartohneS bei ber
BrämtenauSrecßnung mefentlihe ©rleihterungen gemähren mill. SlEebt
biefe Begiinftigungen haben auf eine große 3af)I bon JMeingemcrb*
treibeitben unb hanbmerfSmeiftern, nantentlih in ben ©täbten, feine
SBirfung. ©S ift and) mbglih, baß bicle Arbeiter mit ber baburdp
bebingten Bebttfiion ber Sfaffenleiftungen niht pfrieben fein unb
barnah trachten merben, bie bolle Berfiherung bttrh Begießt auf
jebe Baturalleiftung bom Slrbeitgeber p erlangen. ®ie ffolge bürftc
fein eine Berminberung beS in manch« Beziehung fo mol)lthätigen
3ufantmenlebenS bon Bteifter ttnb ©efelïe in ber fjamilie. SBenn
mir alfo auch bie borgefcßlagene teilmeife ©rleihtcrung aeeeptieren,
fo möchten mir boh feftftellen, baß biefe allein meßt genügt, um eine
hhtreichenbe ©ntlaftung ber Slrbeitgeber attS bem Äleingeroerbeftanbe

p bemirfen, baß bielraehr biefeS ïjiel nur auf bem SBege größerer
Beiträge beS BunbeS an bie ißrämienleiftungen mirb gefttnben merben
fönnett.

3n Bepg auf bas peite ifSoftulat erahten mir es für boE*
fommen gerechtfertigt, baß bent Slrbeitgebcr, melher bon ©efeßeS*

megett p Beiträgen an bie Berfiherung feiner Slrbeiter gegen Unfall
bcrpßihtet mirb, auh bie SBobltbaien beS ©efeßeS p gitte fommen
füllen, ift er boh cbenfofeßr mie ber Slrbeiter ben ©efeihren beS Be*
rttfeS auSgefeßt unb berliert mie biefer mit feiner SlrbeitSfraft gar
oft bie Blöglicßfeit, fid) unb feine ffamitie p erhatten. SBir fehen
feinen ©rttnb, marttrn man nidjt bem beitragspflichtigen Slrbeitgebcr
bei ber UnfaE* cbcnfogttt mie bei ber Sranfenberfidjerung bie freimiHige
Blitglicbfdjaft geftatten follte, fofertt er bis pnt Blapimum beS ®age8*
UerbicnfteS bie bolle Prämie auf fih nimmt, ©cbe man bem Sir*
heiter niht bloß Sßflihten ttnb Saften, foitbertt auh Stechte! Ber*
fhließc man ihm niht bie ®fjorc ber ftaattießen Berfiherung, an
bie er für anbere ben §aupitribut 31t leiften hat. Ueberlaffe man
ihn niht für feine perfönltdje Berfiherung ber SBiEfür ber Bribat*
inftitnte §iite man fih hör allem baoor, in bem Beitragspflichtigen
baS ©efühl ber llngerccßtigfcit ober 3uriicffelpng madj 3« rufen
SBir münfdjen alfo brhtgenb eine ©rroeiterung beS Slrt. 21 in bem
©innc, baß bie freimütige Berfiherung gegen Unfall niht bloß bent

fpätern freien ©rmeffen ber ß. BunbeSbeljörben anbcimgcfteïït, foitbertt
fhon im ©efeße felbft in aller fform gemährt merben möchte.

Sluh unfer britteS Boftulat bebarf mohl feiner ausführlichen
Begriinbung. SBenn ber Slrbeitgcber genötigt mirb, bie Beiträge für
feine Slrbeiter auh an bie freien Sranfenfaffen p leiften, fo barf er
bafiir mohl aud; biejenigen ©arantien in Bepg auf bie Bermeitbung
ber Saffengelber forbern, meldje im ©efeßc bon ben öffentlichen Saffen
uerlangt merben. ©r muß bie ©emißheit haben, baß feine Beiträge
niemals 31t irgenbmetheu politifhen, fonfeffioncEen ober gemerffeßaft*
lidjeit Smecfen mißbrauht merben. SBir glauben baher, baß baS @e=

feß noch präcifere Befümmungcn nah biefer Bihtung auffteEen follte.
©egett bie int ©efeß borgefeßene Soßnflaffififation unb Bramien=

berehnung finb bon beitragSpflihtigen Arbeitgebern, melhe im @e=

biete ber ffranfem unb UnfaEberfiherung reihe praftifeße ©rfaßruttgen
befißen, gemihtige Bebenfen erhoben morben. ®iefelben finb in
obiger Befhlußfaffung furj begriinbet. ©S follte moßl möglih fein,
baS oorgefhlagene ©ßfient burh eine einfahere, auf ben Soßnjaß^
lungSliften fußenbe BerehnungSart 3U erfeßen, mobei meber Slrbeit=
geber noch Slrbeiter 31t ßolje Brämien saßten müffen unb niemanb
3U furj.fommt.

®aS fünfte Boftulat Be3medt, bem beitragSpflihtigen Slrbeit=
geber fhon bor ber Slbftimmung unb bor bem Snfrafttreten ber
©efeße über beren öfonomifhe Éonfequengert fo rneit mie möglih
SÜarßeit 31t beschaffen ; bieS fann nur gefheßen, menn ber Beitrags^
pflihtige meiß, in melhe ©efaßrenfaffe fein Betrieb „eingefeßeißt"
merben follte. Bîan muß ihm bas Bertrauen einflößen tonnen, baß
biefe „©infhäßung" niht (mie man nah bem SBortlaut bermuten
tonnte) nah freier SBiEfür, fonbern nah forgfältigen Berechnungen
ftattfinben merbe. ®aS ©efeß muß barum attd) borforgen, baß biefe
©infhäßungen in aEen BerfiheritngSfreifcn möglihft gleidfe @rgeb=
niffe liefern, fo baß niht irgenb eine Betriebsart in bem einen Streife
3U höh, ia einem anbern 31t niebrig tariert merbe unb bantit in bett
BeitragSpflihtigen Blißtrauen über miüfürlihe Behanblung Blaß
greife. SBir fteEen biefeS Bebenfen Shier gutfinbenben Beurteilung
anßeim.

§ocßgeebrtc §erren! ®er ©hmcqer. ©emerbeberein ift fih ber
ßoßen Bebeutung unb ®ragmeite beS großartigen ©efeßeSmerfeS mohl
bemußt unb hofft nichts feßnliher, als baß basfetbe redft batb 3ur
Bermirftihung gelange. Snbem er fih mit einigen befdjeibenen aber
mohlermogenen unb beredftiqt befunbenen Boftulaten begnügt, hofft
unb crmartet er mit unt fo größerer Beftimmtheit, baß bie ßoßen
eibgen. Bäte benfelben ißre boÈe SBürbigung möchten 3U ®eit merben
laffen. ©inb biefe SBünfhe boh ber faß einftimmige SBiEcnSauS=
bruet ber Bertreter beS gefamten fhmei3erifhen @emerbe= ttnb §anb=
merterftanbeS, b. ß. berjenigen BoltStaffe, meteße mit bem Bauern*
ftanb bie größten materieEen Dpfer an bie BerficßerungSfaffen aufsu*
bringen haben mirb. Sluh bie Stonturren3fähigteit unferer ©emerbe
mit bem SluStanb mirb unter biefert Opfern 3U leiben haben
©hon jeßt ßat mandjer ßaftpflihtige §anbmerfer Blühe, bie Ber*
fiherttngSprämien aufzubringen. ®iefe Soften merbett fieß für ihn
mit bem ©intritt in bie obligatorifdje Berfiherung beträhtlicß fteigern.
Slod) größere Opfer mutet man bem bis jeßt ber Jgaftpfticßt nidjt
unterfteEten Slrbeitgebcr 31t, jener Sîlaffe bon äteinßanbmerfern, melhe
fo gut mie ihre Slrbeiter umS täglidjc Brot 3U ringen ßaben. ®ie
SBohltßat, melhe baS ©efeß ben öfonomifcß ©hmaißen 31t bringen
Oerheißt, mirb manchem bon jenen befdjeibenen felbftänbig ©r=
merbenben 3ur Blage merben, mettn niht baS ©efeß aneß hier Beißt
3u fhaffen fußt, inbem es bie Saften angemeffen auf biejenigen
©djaltern berteilt, melße fie tbirflidj ju tragen bermögen!

Snbcm mir 3ßaett, ßohgeehrte §erren auh nod) unfere frühere
©ingabc bottt 15. ©eptember 1896 in ©rinnerung 3U bringen er*
lauben, ßoßen unb crmarten mir bon 3ßrem SBoßimoEen unb Sßier
©infißt, baß fih Blittel unb SBege ftnbcn merben, um bas große
nationale SBerf in einer SBeife 3U geftalten, baß auh ber öanb*
merfer unb ©eiDcrbetreibenbe mit frettbigem unb banfbarem §er3en
ißm 3ufiimmcn unb bamit beitragen fann 311m ©ebeißen unb SBoßl*
ergeßen unfcreS gefamten ©djmeiserbolfeS.

©eneßmigen ©ic, ßoeßgeeßrte §erren! bie Berfiherung unferer
bezüglichen §ohad)tung.

Jör îiett §rijntpif£r. (SeuKrltmmtt,
®er Bijepräfibent :

f. gSooö-Seg^er.
®er ©efretär:

55 erner itrefls.

(©^lttctäcrifi^er (Seiucröcueretit.
(Offizielle SOlitteilung be§ ©efretariateS).

®er Sentralüorfianb hatte in fetner leßten ©tßnng in
Sutern ßanptfählth bie Sraftanben ber 3ahre§berfammlung
borjußereiten. Sm mettern befißloß berfelöe, ben SBecßfel

beë 25ororte§ auf 1. Dftober, menn möglid) auefj fhon früher,
in Sluëficht su nehmen unb bem neugemählten Bräfibenten
SßoHmaiht pr 33tiete geeigneter Bnreaulofalttäten p erteilen.

Biê pm heenbigten llmjug erlebigt ber bisherige leiienbe
Sluäfcfjufs bie ©efchäfte. — Slngeftht§ ber ftetS pnehmenben
SlnSgaben, meldje ohne mefentlidje ®infdhriinfnng ber SSereinê»

thätigleit nißt rebnjiert merben formen, mirb eine ®r!jöhung
ber Bnnb'eSfuhoeniton al§ abfolut notmenbtg befnnben
unb ber leiienbe Sluëfdjufj beauftragt, bie geeigneten «ödjrttte

p thun. — Sluf bie heoorftehenbe eibgen. Bolfgahftimmung
Dom 11. Snlt foEen bte ©emerhetreihenben pr Sinnahme
be§ QufaßartifelS 69 bis ber BunbeSüerfaffung heireffenb

SlahrungSmittelOerfehr aufgeforbert unb in biefer

©äße mitintereffierte fhrnei^. Bereine pr SJiitunierpichnnng
etngelaben merben. — Sn 3nfdmmenfaffung ber Sîefultate
ber üon ben Herren 5fSrof. $r. ©djneiber in Sürid) unb ißrof.
$r. 3«rleber iu Bern abgegebenen ®utad)ten über 3nter»

pretation beS Slrt. 341 £). —fft. merben folgenbe Befcßlfiffe
gefaßt:

Illustrierte schweizerische Handwerker-,Zeitmw kOrgan für die offiziellen Publikationen des Schweiz, GewerbevereinSf Nr. Z3

a) Der Arbeitgeber hat nur für die effektiv ausbezahlten Löhne
seine Versicherungsquote zu entrichten;

b) die daherigen Abrechnungen erfolgen per Ende jeden Monats
auf Grundlage eines Nachweises über die ausbezahlten Löhne.

o) an Stelle der im Entwurf vorgesehenen Vorausbezahlung
der Versicherungsbeiträge kann der Arbeitgeber angehalten
werden, einen Vorschuß an die Kasse zu leisten bis zur Höhe
einer genügenden Sicherheit.

5. Der Gefahrentarif, sowie ein Tarif über die Höherbelastung
nach Art. 76 der Krankenversicherung als Maximaltarif, ist schon
während der Beratung der Gesetze auszuarbeiten.

Hochgeehrte Herren!
Wir glauben, daß diese mit Einmut gefaßten Wünsche der Vertreter

des gesamten schweizerischen Gewerbestandes keiner ausführlichen Begrün-
dung bedürfen. Der Gedanke liegt uns ferne, dem endlichen Gelingen des
Versicherungswerkes Schwierigkeiten entgegenzustellen. Wir fühlen
uns jedoch verpflichtet, diejenigen wichtigen Punkte der nun in Be-
ratung stehenden Gesetzesentwürfe Ihnen nahe zu legen, deren Ver-
besserung uns als absolut notwendig erscheint, wenn dem schweizer.
Handwerker- und Gewerbestand nicht statt der erhofften Früchte nur
Dornen und Disteln erwachsen sollen. Indem wir bemüht waren,
uns auf wenige berechtigte Postulate zu beschränken, glauben wir
umsomehr auf wohlwollende Berücksichtigung derselben rechnen zu
dürfen, als ihre Durchführung bei gutem Willen wohl möglich sein
sollte.

Hochgeehrte Herren! Schon am 21. September 1893 und so-
dann am IS. September 1896 haben wir den h. Bundesbehörden
mittelst einläßlich begründeter Eingaben die Notwendigkeit einer
größeren Entlastung des Kleingewerbes auseinander gesetzt. Die
nationalrätliche Kommisston ist, wie wir gerne anerkennen, unseren
Begehren einigermaßen gerecht geworden, indem sie denjenigen Ar-
beitgebern, welche ihren Arbeitern oder Dienstboten Kost und Woh-
nung verabfolgen, durch bloße Anrechnung des Barlohnes bei der
Prämienausrechnung wesentliche Erleichterungen gewähren will. Allein
diese Begünstigungen haben auf eine große Zahl von Kleingewcrb-
treibenden und Handwerksmeistern, namentlich in den Städten, keine

Wirkung. Es ist auch möglich, daß viele Arbeiter mit der dadurch
bedingten Reduktion der Kassenleistungen nicht zufrieden sein und
darnach trachten werden, die volle Versicherung durch Verzicht auf
jede Naturalleistung vom Arbeitgeber zu erlangen. Die Folge dürfte
sein eine Verminderung des in mancher Beziehung so wohlthätigen
Zusammenlebens von Meister und Geselle in der Familie. Wenn
wir also auch die vorgeschlagene teilweise Erleichterung acccptieren,
so möchten wir doch feststellen, daß diese allein nicht genügt, um eine
hinreichende Entlastung der Arbeitgeber aus dem Kleingewerbestande
zu bewirken, daß vielwehr dieses Ziel nur auf dem Wege größerer
Beiträge des Bundes an die Prämienleistungen wird gefunden werden
können.

In Bezug auf das zweite Postulat erachten wir es für voll-
kommen gerechtfertigt, daß dem Arbeitgeber, welcher von Gesetzes-

wegen zu Beiträgen an die Versicherung seiner Arbeiter gegen Unfall
verpflichtet wird, auch die Wohlthaten des Gesetzes zu gute kommen
sollen, ist er doch ebensosehr wie der Arbeiter den Gefahren des Be-
rufes ausgesetzt und verliert wie dieser mit seiner Arbeitskraft gar
oft die Möglichkeit, sich und seine Familie zu erhalten. Wir sehen
keinen Grund, warum man nicht dem beitragspflichtigen Arbeitgeber
bei der Unfall- ebensogut wie bei der Krankenversicherung die freiwillige
Mitgliedschaft gestatten sollte, sofern er bis zum Maximum des Tages-
Verdienstes die volle Prämie auf sich nimmt. Gebe man dem Ar-
bester nicht bloß Pflichten und Lasten, sondern auch Rechte! Ver-
schließe man ihm nicht die Thore der staatlichen Versicherung, an
die er für andere den Hanpttribut zu leisten hat. Ueberlasse man
ihn nicht für seine persönliche Versicherung der Willkür der Privat-
institute I Hiite man sich vor allem davor, in dem Beitragspflichtigen
das Gefühl der Ungerechtigkeit oder Zurücksetzung wach zu rufen!
Wir wünschen also dringend eine Erweiterung des Art. 21 in dem
Sinne, daß die freiwillige Versicherung gegen Unfall nicht bloß dem
spätern freien Ermessen der h. Bundesbehörden anheimgestellt, sondern
schon im Gesetze selbst in aller Form gewährt werden möchte.

Auch unser drittes Postulat bedarf wohl keiner ausführlichen
Begründung. Wenn der Arbeitgeber genötigt wird, die Beiträge für
seine Arbeiter auch an die freien Krankenkassen zu leisten, so darf er
dafür wohl auch diejenigen Garantien in Bezug auf die Verwendung
der Kassengelder fordern, welche im Gesetze von den öffentlichen Kassen
verlangt werden. Er muß die Gewißheit haben, daß seine Beiträge
niemals zu irgendwelchen politischen, konfessionellen oder gewerkschaft-
lichen Zwecken mißbraucht werden. Wir glauben daher, daß das Ge-
setz noch präcisere Bestimmungen nach dieser Richtung aufstellen sollte.

Gegen die im Gesetz vorgesehene Lohnklassifikation und Prämien-
berechnung sind von beitragspflichtigen Arbeitgebern, welche im Ge-
biete der Kranken- und Unfallversicherung reiche Praktische Erfahrungen
besitzen, gewichtige Bedenken erhoben worden. Dieselben sind in
obiger Beschlußfassung kurz begründet. Es sollte wohl möglich sein,
das vorgeschlagene System durch eine einfachere, auf den Lohnzah-
lungslisten fußende Berechnungsart zu ersetzen, wobei weder Arbeit-
geber noch Arbeiter zu hohe Prämien zahlen müssen und niemand
zu kurz, kommt.

Das fünfte Postulat bezweckt, dem beitragspflichtigen Arbeit-
geber schon vor der Abstimmung und vor dem Inkrafttreten der
Gesetze über deren ökonomische Konsequenzen so weit wie möglich
Klarheit zu verschaffen; dies kann nur geschehen, wenn der Beitrags-
Pflichtige weiß, in welche Gefahrenkasse sein Betrieb „eingeschätzt"
werden sollte. Man muß ihm das Vertrauen einflößen können, daß
diese „Einschätzung" nicht (wie man nach dem Wortlaut vermuten
könnte) nach freier Willkür, sondern nach sorgfältigen Berechnungen
stattfinden werde. Das Gesetz muß darum auch Vorsorgen, daß diese
Einschätzungen in allen Versicherungskreiscn möglichst gleiche Ergeb-
nisse liefern, so daß nicht irgend eine Betriebsart in dem einen Kreise
zu hoch, in einem andern zu niedrig taxiert werde und damit in den
Beitragspflichtigen Mißtrauen über willkürliche Behandlung Platz
greife. Wir stellen dieses Bedenken Ihrer gutfindenden Beurteilung
anheim.

Hochgeehrte Herren! Der Schweizer. Gewerbeverein ist sich der
hohen Bedeutung und Tragweite des großartigen Gesetzeswerkes wohl
bewußt und hofft nichts sehnlicher, als daß dasselbe recht bald zur
Verwirklichung gelange. Indem er sich mit einigen bescheidenen aber
wohlerwogenen und berechtigt befundenen Postulaten begnügt, hofft
und erwartet er mit um so größerer Bestimmtheit, daß die hohen
eidgen. Räte denselben ihre volle Würdigung möchten zu Teil werden
lassen. Sind diese Wünsche doch der fast einstimmige Willcnsaus-
druck der Vertreter des gesamten schweizerischen Gewerbe- und Hand-
Werkerstandes, d. h. derjenigen Volkslasse, welche mit dem Bauern-
stand die größten materiellen Opfer an die Versicherungskassen aufzu-
bringen haben wird. Auch die Konkurrenzfähigkeit unserer Gewerbe
mit dem Ausland wird unter diesen Opfern zu leiden haben!
Schon jetzt hat mancher haftpflichtige Handwerker Blühe, die Ver-
sicherungsprämien aufzubringen. Diese Kosten werden sich für ihn
mit dem Eintritt in die obligatorische Versicherung beträchtlich steigern.
Noch größere Opfer mutet man dem bis jetzt der Haftpflicht nicht
unterstellten Arbeitgeber zu, jener Klasse von Kleinhandwerkern, welche
so gut wie ihre Arbeiter ums tägliche Brot zu ringen haben. Die
Wohlthat, welche das Gesetz den ökonomisch Schwachen zu bringen
verheißt, wird manchem von jenen bescheidenen selbständig Er-
werbenden zur Plage werden, wenn nicht das Gesetz auch hier Recht
zu schaffen sucht, indem es die Lasten angemessen auf diejenigen
Schultern verteilt, welche sie wirklich zu tragen vermögen!

Indem wir Ihnen, hochgeehrte Herren! auch noch unsere frühere
Eingabe vom 15. September 1896 in Erinnerung zu bringen er-
lauben, hoffen und erwarten wir von Ihrem Wohlwollen und Ihrer
Einsicht, daß sich Mittel und Wege finden werden, um das große
nationale Werk in einer Weise zu gestalten, daß auch der Hand-
werker und Gewerbetreibende mit freudigem und dankbarem Herzen
ihm zustimmen und damit beitragen kann zum Gedeihen und Wohl-
ergehen unseres gesamten Schweizervolkes.

Genehmigen Sie, hochgeehrte Herren! die Versicherung unserer
vorzüglichen Hochachtung.

Zür den Schweizer. Oewerlreverein,
Der Vizepräsident:

K. ZSoos-Zegher.
Der Sekretär:

W ernerKreös.

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Offizielle Mitteilung des Sekretariates).

Der Zentralvorstand hatte in seiner letzten Sitzung in
Luzern hauptsächlich die Traktanden der Jahresversammlung
vorzubereiten. Im weitern beschloß derselbe, den Wechsel
des Vorortes auf 1. Oktober, wenn möglich auch schon früher,
in Aussicht zu nehmen und dem neugewählten Präsidenten
Vollmacht zur Miete geeigneter Bureaulokalitäten zu erteilen.

Bis zum beendigten Umzug erledigt der bisherige leitende

Ausschuß die Geschäfte. — Angesichts der stets zunehmenden

Ausgaben, welche ohne wesentliche Einschränkung der Vereins-
thätigkeit nicht reduziert werden können, wird eine Erhöhung
der Bund'essubvention als absolut notwendig befunden
und der leitende Ausschuß beauftragt, die geeigneten Schritte
zu thun. — Auf die bevorstehende eidgen. Volksabstimmung
vom 11. Juli sollen die Gewerbetreibenden zur Annahme
des Zusatzartikels 69 bis der Bundesverfassung betreffend

Nahrungsmittelverkehr aufgefordert und in dieser

Sache mittnteressierte schweiz. Vereine zur Mitunterzetchnung
eingeladen werden. — In Zusammenfassung der Resultate
der von den Herren Prof. Dr. Schneider in Zürich und Prof.
Dr. Zeerleder iu Bern abgegebenen Gutachten über Inter-
pretation des Art. 341 O. —R. werden folgende Beschlüsse

gefaßt:



fte, 13 38ltftrierte fdttetgerifihe $autottter<3titoug (Organ fût Bte ofpgieUeK fsiblttattoneu be! Scfjmei}. ©ewerbenereinS). 251

®) Der ïettenk SluSfdwè toirb Beauftragt, bapin gu tnir=
fen, bat in einem Sufafc gum Gefuh betreffenb bie

Drganifatton ber S8aubeëredE)t§¥ifïege folgenbeS befttmmt
merbe; „Senn einer banbeêgefeßlic^en Vefttramung bon
ber oberften guftänbtgen ©erte£)tsbet)örben Perfdtebener
Santone berfdiebene, einanber entgegenfiehenbe SluS=

legungen gegeben morben finb, fo tft jebe gartet be<

redbttgt, bie Seitergiehung an bas VunbeSgeridt gu-
erflären, aud tnenn ber ©treiimert ben Vetrag bon
ffr. 3000 nid)t erreicht". (Gutadten ©duetber.)

%t) S)er leitenbe SluSfdufj tft beauftragt, bie ffrage gu
prüfen, nob nicpt conform ben bom ©cpmeiger. Gemerbe=

berein ausgegebenen Seljrbertragen aud DienftbertragS*
fformnlare erfieEt merben fönnten. ©side fformu=
lare Dürften bie f^riftlic^e Vereinbarung eines Arbeits»
nerhältntffeS für afie getberblicpen VerufSarten ermög=

litten nnb geeignet fein, gemtffe als gmectmäfjig unb
notmenfeig befunbene Veftimmungen (g. V. Sohngapl*
ungSpfïidt mährenb Silitärbtenft ober MüEbett, £ün=
bigung, ©djabenbergiitung für VertragSbrud 2C.) nad
einbettigen Grunbfahen gu normieren.

Sit ber Veröffentlidung beiber Gutadten erflärt fid ber

3entralborftanb einberftanben. — Die Anregung einer @eb

lion, es fet nom ©dmeig. Gemerbeberein unter Sitmirfung
beS ©dmeig. Slrbetterfeïretariateë ein einheitliches 31 r»
b e i t S b u d gu erfieflen unb an bte Slrbeitgeber gum ©elbft*
ïoftenpreiS abgugeben, mürbe als nicht opportun befunben.

— ©nbltd mürbe ber 3entraIoorftanb beauftragt, bie ges

eigneten ©dritte gu thnn, bamit im ffalle einer SS e r ft a a t=

Iiduug beS ©ifenbapnbetrtebeS bte 3ntereffen
ber Gemerbetreibenben mirffam gemährt merben. — fferner
foEC ber âentraloorftanb bie ffrage prüfen, ob nidt in 33egug

«auf bie Slnmenbnng beS VunbeSgefepeS betreffenb bie Valent*
itapen ber §anbelSreifenben bon ben VunbeSbehörben eine

prägifere Definition beS VegriffeS „föanbelSretfenber" berlangt
toerben folte.

SnôattbêlsJeîen.
•2trbett§«Wadwetêhurenu in ber fDîafdjinemnbnjïrie.

Der Serein fdmeigerifder Safdi®en=3nbnftrtefler, im 3af)re
1884 gu bera 3®ecfe gegründet, bie fdmeiger. Safdtnen*
inbuftrie gu förbern, umfatt heute über 100 Serie, Sa*
fdtneutterfftätten, Giefjeteien, ffabrifen für eleftrifde Sa*
fdinen «nb für bie Perfdiebenften ©rgeugniffe ber Safdinen*
®nb SetaEinbuftrie, in beren Serlftääen gn Veujahr 1897
risnb 21,000 Slrbeiter befdäftigt maren.

3um 3œecfe, ben Vefcpftigung fudenben Slrbeitern,
Vorarbeitern unb Setftern aller ber in ben Serlftätten ber

Vereinsfirmen bermeubeten VerufSarten Gelegenheit gu bieten,
ftd ohne Vermittlung unb 3eitberluft jeroeilS an ben ©teEen
melben gu fßnnen, mo gerabe Vebarf au Slrbeitern ihrer
VerufSridiung borhanben ift, hat ber Verein für feine Sit*
glteber ein SlrbeitSnadmeiSbureau erridtet. Die SluSfünfte
biefeS VureanS merben an Slrbeiter auf erfolgte franfierte
Sinfrage fofort unb unentgeltlid erteilt. VäljereS ift für
3ntereffenten gu erfahren bom SlrbeitSnadmeiSbureau beS

Vereins fdmeiger. SafdineninbuftrteEer in Dberftrafs=3ürid-

Slrbcttê- «ni» Sicfcrunggöfecrtraguitge«-
(Slnttltde Dtiginal-SKittetlUngen.) Nachdruck verboten.

Die fämtliden Granitarbeiten gum 9Î e u*
Bau „g n r D r ü 11 e" an ber Vahnhofftrajje in 3ürid ftnb
ber fftrma Gebr. ©affeEa in 3ürid übertragen morben.

Die Strbeiten für ©rftellung einer Ufer»
ftüfcmauer unterhalb fjöEfietn. Denniferfteinlieferung für
bie Duabermauer an Vob. ©äfelfinger, ©teinhanermeifter, in
©iffad ; SlnSführung ber Gefamtarbeit an 8S. Derrtbilini,
Saurermeifter, in Salbenburg.

Dit Member g er ©trafjenbauten — Vädlf»
Remberg unb §emberg=fjeiterSmil — an ©trajjenbauunter»
nehmer 3 Vifdof, 2anggaffe=Dablatt.

©rmeiterung beS tongertfaaleS (Saal*
bau) 'SI a r a u. Den erften VretS erhielt Sllbert fpafeler,
Strdttett, in Slarau; ben gmetten Sari Sofer, Slrdlteft, in
Karlsruhe.

©dulhauSbau Slüti (®t. 3ürid)- @rb= unb
Sanrerarbeiten an ffagetti, Saurermeifter, Stüti; ©tein*
hauerarbetten an ©djlumpf, Vaumeifter, lifter; 3immer=
arbeiten an Vobmer, 3immermeifter, Vütt; ©penglerarbetten
an Sirtp, ©penglermetfter, fftüti; Granitliefernng an Salter
Soreh in Saffen (Uti); ©ifentonftruttionen an Vohhael» «
©ie. in ÜMfelS; Drägerlieferung an föürlimann, Dîiitt.

©dulhauSreparatur Vauma. ©entralheigung
an Gebr. ßinte, 3ürid ; Vmpetarbeiten anffabrit in Dour=be=

Dr«me, ffribourg ; Saurerarbeiten an Saurermeifter Stüegg,
Vauma ; Saterarbeiten an fftüegg, ©doen u. ffurrer, Vauma..

SteferPoirbaute GunterShanfen (Dhurgau).
Sieferung bon StieS unb ©anb an Slltmegg=ffaher, Vürglen
Siefernng bon ©ement= unb Vetonarbeiten für Sfteferooir,,

Vrunnentrog unb ©äule an Vaumeifter 3. Mer in 3ütg«=

häufen; Steferung bon T-Volten 150 unb 200 mm Vrofil=
höhe an Vaer u. (Sie., 8ürid; Sieferung bon Slblafshatmen
in Seffing an ©cnft ©traub, Sonftang; Siefetitng bon.

iGementröhren an Gementier ©dmarger in Seinfelben.
©trafje SangS @arganS. I. Slbteilnng an

Selti Vonifag u. talberer Stüon, SangS; II. Slbteilnng
an Vonifag Vabft, VilterS; Gementröhren an Vürer Veat,
SaEenftabt.

©analifation beS DeutmegquartierS in.
Sinterthur an S. Gampanini in Sinterthur.

©dulhauSbau San neb or f. Die Grb* unb'
Saurerarbeit an Vaumeifter Salter Vitteter ; bie ©teinhauer==
arbeit an 3- Sug in Vorfdad, bte Granitfteinlieferung an
bie ffirma Slntonini in Saffeti (Uri) ; bie 3immerarbeit an
;3- Öefti in Sänneborf; bie- ©dlofferarbeit an DStar Traufe,.
Sänneborf.

ietfäsiebcneS.

gttd^tndte über bie ©dwetä- SonbebauêûeHung in
Genf, fomie über bte Sluêfteflnngen in Verlin, SJlürnberg,
©tultgart atttb Vubapeft im 3ahre 1896, herausgegeben
bom ipanbmertSs unb Gemerbeberein beSSan=
tonS 3ürid- SDtefe bon gürdertfden §anbmerfmeiftern
berfafete Vertdte erfdeinen hier in SluSgügen als abgerun=
bete Slrbeit beS ©etretartatS, bie fehr biet SehrreideS bietet
unb bon jebem ©anbmerfsmeifter gclefen mürben foEte. ©ehr
intereffant für febermann tft befonberS aud ber lefete Dell,
ber Veridt beS GemerbefetretärS ÄrebS über bas

gemerblide VitbungSmefen an ben SI u S ft e U
lungen gu Stuttgart, Dürnberg unb Vertin,
ber aud als eigene Vrofdüre erfdtenen ift.

3ur Grlangmtg Pon Gnimürfen gu einem Sßeftalogji»
benïmal in Sürid »trb unter ben fdmeigertfden Sünftlern
im 3n» unb SluSlanbe unb folden ftünftlern, bie in ber

©dmeig ihren Sohnfih haben, eine Sonfurreng unter nad=
ftehenben Vebingungen eröffnet. Slls Viah für bas Dent*
mal ift bie Slnlage beim 8tntlj=®fder ©dulhauS beftimmt.
DaS Denïmal foE in feinem §aupttetl aus einer über Iebenb»

grofeen Vrongeftatue, etma 2,40 Seter §öhe, beftehen. 3m
übrigen bleibt bte Slnorbuung unb Geftaltung beS Gangen
beut Mnftter überlaffen, fei eS, bafe nod anberer figuraler
©dmuE bermenbet mtrb ober ba^ am Voftamente bte Ve=

beutung SßeftaloggtS näher iEuftrierenbe VeliefS angeöradt
merben.

Die 3urp befleht aus ben fjerren : ©. Stmlehn, Vllb«

hauer, ©urfee, S. Vartholomé, ©culpteur, Varls, Sanbrp,

Vilbhauer, Veuenburg, Vrof. Saifon, Sünden, Vrof. Volg,
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â) Der leitende Ausschuß wird beauftragt, dahin zu wir-
ken, daß in einem Zusatz zum Gesch betreffend die
Organisation der Bundesrechtspflege folgendes bestimmt
werde: „Wenn einer bundesgesetzlichen Bestimmung von
der obersten zuständigen Gerichtsbehörden verschiedener
Kantone verschiedene, einander entgegenstehende Aus-
legungen gegeben worden sind, so ist jede Partei be-

rechtigt, die Weiterziehung an das Bundesgericht zu-
erklären, auch wenn der Streitwert den Betrag von
Fr. 306V nicht erreicht". (Gutachten Schneider.)

A) Der leitende Ausschuß ist beauftragt, die Frage zu
prüfen, ob nicht conform den vom Schweizer. Gewerbe-
verein ausgegebenen Lehrverträgen auch Dienstvertrags-
Formulare erstellt werden könnten. Solche Formu-
lare dürften die schriftliche Vereinbarung eines Arbeits-
Verhältnisses für alle gewerblichen Berufsarten ermög-
lichen und geeignet sein, gewisse als zweckmäßig und
notwendig befundene Bestimmungen (z. B. Lohnzahl-
ungspfiicht während Militärdienst oder Krankheit, Kün-
digung, Schadenvergütung für Vertragsbruch zc.) nach

einheitlichen Grundsätzen zu normieren.

Mit der Veröffentlichung beider Gutachten erklärt sich der

Zentralvorstand einverstanden. — Die Anregung einer Sek-

tion, es sei vom Schweiz. Gewerbeverein unter Mitwirkung
des Schweiz. Arbeitersekretariates ein einheitliches Ar-
beìts buch zu erstellen und an die Arbeitgeber zum Selbst-
koftenpreis abzugeben, wurde als nicht opportun befunden.

— Endlich wurde der Zentralvorstand beauftragt, die ge-
eigneten Schritte zu thun, damit im Falle einer Verstaut-
lichung des Eisenbahnbetriebes die Interessen
der Gewerbetreibenden wirksam gewahrt werden. — Ferner
soll der Zentralvorfland die Frage prüfen, ob nicht in Bezug
«auf die Anwendung des Bundesgesetzes betreffend die Patent-
daxen der Handelsreisenden von den Bundesbehörden eine

präzisere Definition des Begriffes „Handelsreisender" verlangt
werden sollte.

Verbandswesen.
Arbeits-Nachweisbureau in der Maschinenindustrie.

Der Verein schweizerischer Maschiuen-Jndustrieller, im Jahre
1884 zu dem Zwecke gegründet, die schweizer. Maschinen-
industrie zu fördern, umfaßt heute über 100 Werke, Ma-
schtnenwerkstätten, Gießereien, Fabriken für elektrische Ma-
fchinen und für die verschiedensten Erzeugnisse der Maschinen-
«nd Metallindustrie, in deren Werkstätten zu Neujahr 1897
rund 21,000 Arbeiter beschäftigt waren.

Zum Zwecke, den Beschäftigung suchenden Arbeitern,
Vorarbeitern und Meistern aller der in den Werkstätten der

Vereinsfirmen verwendeten Berufsarten Gelegenheit zu bieten,
sich ohne Vermittlung und Zeitverlust jeweils an den Stellen
melden zu können, wo gerade Bedarf an Arbeitern ihrer
Berufsrichtung vorhanden ist, hat der Verein für seine Mit-
glieder ein Arbeitsnachweisbureau errichtet. Die Auskünfte
dieses Bureaus werden an Arbeiter auf erfolgte frankierte
Anfrage sofort und unentgeltlich erteilt. Näheres ist für
Interessenten zu erfahren vom Arbeitsnachweisbureau des

Vereins schweizer. Maschinenindustrieller in Oberstraß-Zürich.

Arbeits- und Lieserungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) ànarà?°rbà.

Die sämtlichen Granitarbeiten zum Neu-
bau „zur Trülle" an der Bahnhofstraße in Zürich sind
der Firma Gebr. Sassella in Zürich übertragen worden.

Die Arbeiten für Erstellung einer Ufer-
stütz mauer unterhalb Höllstein. Tennikersteinlieferung für
die Ouadermauer an Rob. Häfelfinger, Steinhauermeister, in
Sissach; Ausführung der Gesamtarbeit an Ls. Terribilini,
Maurermeister, in Waldenburg.

Die Hemberger Straßenbauten — Bächli-
Hemberg und Hemberg-Heiterswil — an Straßenbauunter-
nehmer I. Bischof, Langgasse-Tablatt.

Erweiterung des Konzertsaales (Saal-
bau) A a r au. Den ersten Preis erhielt Albert Haßler,
Architekt, in Aarau; den zweiten Karl Moser, Architekt, in
Karlsruhe.

Schulhausbau Rüti (Kt. Zürich). Erd- und
Maurerarbeiten an Fagetti, Maurermeister, Rüti; Stein-
hauerarbeiten an Schlumpf, Baumeister, Wer; Zimmer-
arbeiten an Bodmer, Zimmermeister, Rüti; Spenglerarbetten
an Wirth, Spenglermeister, Rnti; Granitlieferung an Walker
Loretz in Waffen (Uri); Eisenkonstrukttonen an Boßhard u.
Cie. in Näfels; Trägerlteferung an Hürlimann, Rüti.

Schulhausreparatur Bauma. Centralheizung
an Gebr. Linke, Zürich; Parquetarbeiten anFabrik in Tour-de-
Tr«me, Fribourg; Maurerarbeiten an Maurermeister Rüegg,
Bauma; Malerarbeiten an Rüegg, Schoen u. Furrer, Bauma..

Reservoirbaute Guntershausen (Thurgau).
Lieferung von Kies und Sand an Altwegg-Fatzer, Bürgten;.
Lieferung von Cement- und Betonarbeiten für Reservoir,.
Brunnentrog und Säule an Baumeister I. Keller in Jllig-
Hausen; Lieferung von WBalken 150 und 200 ram Profil-
hohe an Baer u. Cie., Zürich; Lieferung von Ablaßhahnen
in Messing an Ernst Sträub, Konstanz; Lieferung von.

Eementröhren an Cementier Schwarzer in Weinfelden.
Straße Wangs-Sargans. I. Abteilung an

Welti Bonifaz u. Kalberer A-lloir, Wangs; II. Abteilung
an Bonifaz Babst, Vilters; Cementröhren an Bürer Beat,
Wallenstadt.

Kanalisation des Deutwegquartiers in.
Winterthur an M. Campanini in Winterlhur.

Schulhausbau Männedorf. Die Erd- und'
Maurerarbeit an Baumeister Walter Billeter; die Steinhauer--
arbeit an I. Luz in Rorschach, die Granitsteinlieferung an
die Firma Antonint in Waffen (Uri); die Zimmerarbeit an

I. Heftt in Männedorf; die Schlosserarbeit an Oskar Krause,.
Männedorf.

NerWàMs.
Fachberichte über die Schweiz. Landesausstellung in

Genf, sowie über die Ausstellungen in Berlin, Nürnberg,
Stuttgart und Budapest im Jahre 1896, herausgegeben
vom Handwerks- und Gewerbeverein desKan-
tons Zürich. Diese von zürchertscheu Handwerkmeistern
verfaßte Berichte erscheinen hier in Auszügen als abgerun-
dete Arbeit des Sekretariats, die sehr viel Lehrreiches bietet
und von jedem Handwerksmeister gelesen werden sollte. Sehr
interessant für jedermann ist besonders auch der letzte Teil,
der Bericht des Gewerbesekretärs Krebs über das

gewerbliche Bildungswesen an den Ausfiel-
lungen zu Stuttgart, Nürnberg und Berlin,
der auch als eigene Broschüre erschienen ist.

Zur Erlangung von Entwürfen zu einem Pestalozzi-
denkmal in Zürich wird unter den schweizerischen Künstlern
im In- und Auslande und solchen Künstlern, die in der

Schweiz ihren Wohnsitz haben, eine Konkurrenz unter nach-

stehenden Bedingungen eröffnet. Als Platz für das Denk-
mal ist die Anlage beim Ltnth-Escher Schulhaus bestimmt.
Das Denkmal soll in seinem Haupttetl aus einer über lebend-

großen Bronzestatue, etwa 2,40 Meter Höhe, bestehen. Im
übrigen bleibt die Anordnung und Gestaltung des Ganzen
dem Künstler überlassen, sei es, daß noch anderer figuraler
Schmuck verwendet wird oder daß am Postamente die Be-

deutung Pestalozzis näher illustrierende Reliefs angebracht
werden.

Die Jury besteht aus den Herren: S. Amlehn, Bild-
Hauer, Sursee, M. Bartholoms, Sculpteur, Paris, Landry,
Bildhauer, Neuenburg, Prof. Maison, München, Prof. Volz,
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